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nannten Näher- oder Abtriebsrecht. Beim Ver­
kauf eines innerhalb der Mark gelegenen Guts an einen 
Nichtmärker hat jedes Gemeindemitglied das Recht, durch 
Bezahlen der Kaufsumme das betreffende Grundstück zu 
erwerben; so etwa schildert K. Frey das Näherrecht für 
das alemannische Dorf Wollmatingen, und die Schilderung 
ist typisch für weite Gebiete altdeutscher Siedlung2. Var­
rentrapp stellte Beispiele für mehrere Teile Oberdeutsch­
lands zusammen3 und erklärte für sein hessisches Unter­
suchungsgebiet, dass allerdings nur selten ein reines Näher­
recht der Markgenossen zu finden sei, dies sich aber gerade 
in den freieren Genossenschaften am längsten gehalten 
habe4. Das schönste Beispiel für ein Näherrecht der freien 
Markgenossen ist aus der Wetterau immer wieder genannt 
worden; das Märkerding des Gerichts zu Altenhaslau er­
klärt : Ausländische werden ihres Kaufs nicht gewehrt, 
denn die Einwohner gegen solche den ewigen Abtrieb her­
bracht (1461)5. In diesem Abtriebsrecht liegt nun aber 
folgerichtig ein Widerspruchsrecht jedes Einzelnen in Mark­
angelegenheiten begründet, der Einzelne konnte nicht über­
stimmt werden, und das steht im besten Einklang mit dem, 
was wir von der Stellung des Einzelnen im germanischen 
Recht überhaupt wissen, es ist ja bekannt, wie spät das 
Majoritätsprinzip in Deutschland sich durchsetzte. Dies 
Widerspruchsrecht tritt uns zum ersten Mal und mit hin­
reichender Deutlichkeit in Titel 45 der Lex Salica ent­
gegen, und die Stelle ist von jeher als Hauptbeweis für die 
Existenz der Markgenossenschaft in frühfränkischer Zeit 
betrachtet worden6. Nun will Dopsch diesen Titel aus 
der Reihe der Belegstellen für die fränkische Markgenossen­
schaft streichen mit der Bemerkung, er handle ja gar nicht 
von einer Mark, sondern nur von einem Dorf7. Wir haben 
hier zunächst nur zu zeigen, dass im späteren Mittelalter 
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